
Zu Gunsten des der Abtrennung einer Folgsache widerspre-
chenden Ehegatten ist insbesondere deren wirtschaftliche
Bedeutung für diesen Ehegatten zu berücksichtigen. Dies
folgt aus Sinn und Zweck des Verbundes, der dem wirtschaft-
lich schwächeren Ehegatten die Klärung der unterhaltsrecht-
lichen und vermögensrechtlichen Folgen ermöglichen soll
(Musielak, ZPO, 4. Aufl., § 628 Rn 9). Je wichtiger die
Folgesache für die aktuelle Lebenssituation des widerspre-
chenden Ehegatten ist, desto strenger sind die Voraussetzun-
gen für ihre Abtrennung (OLG Hamm FamRZ 1992, 1086
(1087); OLG Zweibrücken FamRZ 1998, 1525 (1526); OLG
Brandenburg FamRZ 1996, 751). Wirkt sich die Regelung der
Folgesache nicht auf diese Lebenssituation aus, wie z.B. der
Zugewinnausgleich bei Ehegatten mit ausreichendem Ein-
kommen (BGH FamRZ 1986, 898 (899); OLG Zweibrücken
FamRZ 1998, 1525 (1526)) oder der Versorgungsausgleich
bei erwerbsfähigen Ehegatten, so kann die Ehe eher vorab
geschieden werden als in den Fällen, in denen die Unterhalts-
frage ungeregelt bleibt (OLG Brandenburg FamRZ 1996, 751;
OLG Zweibrücken FamRZ 1998, 1525 (1526); OLG Schles-
wig MDR 2004, 514; Zöller/Philippi, ZPO, 25. Aufl., § 628
Rn 8). Die Entscheidung über den nachehelichen Unterhalt
sollte nur ausnahmsweise abgetrennt werden (BGH FamRZ
1986, 898 (899)), nämlich dann, wenn der Unterhalt keine
existenzielle Bedeutung für den Berechtigten hat. (Baumbach/
Lauterbach-Albers, ZPO, 63. Aufl., § 628 Rn 6). Dem Ver-
bundgedanken entspricht es, das Interesse des Ehegatten an
wirtschaftlicher Sicherung hoch zu bewerten (OLG Saarbrü-
cken FamRZ 1980, 282; OLG Düsseldorf FamRZ 1985, 412).
Eine unzumutbare Härte i.S.d. § 628 S. 1 Nr. 4 ZPO liegt nach
Auffassung des Senats hier nicht vor.
Konkrete Gründe, warum er alsbald geschieden werden will,
hat der Antragsteller nicht vorgebracht. Insbesondere ist we-
der vorgetragen noch ersichtlich, dass der Antragsteller eine
neue Beziehung eingegangen ist und wieder neu heiraten
will/nochmals Vater wird. Auch in finanzieller Hinsicht spre-
chen keine Gründe für die von dem Antragsteller begehrte
vorzeitige Scheidung. Bei der nicht erwerbstätigen Antrags-
gegnerin ist ein Interesse an der Klärung der vermögensrecht-
lichen Fragen im Rahmen des Scheidungsverbunds jedoch
grundsätzlich – trotz Anerkenntnis des Antragstellers hin-
sichtlich des nachehelichen Unterhalts in Höhe von
1.310 EUR monatlich – zu bejahen.
Es ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen, dass die
Antragsgegnerin immer wieder kurz vor einem durch das AG
anberaumten Termin neue Anträge gestellt und Folgesachen –
teilweise erst nach einjähriger (Sorge, Unterhalt), eineinhalb-
jähriger (Zugewinn) und zweijähriger (Hausrat) Verfahrens-
dauer – anhängig gemacht hat. Insofern liegt der Schluss auf
eine gewisse Verzögerungstaktik auf Seiten der Antragsgeg-
nerin nahe.
Im Hinblick auf den Ausnahmecharakter der Vorschrift führt
dies – ohne Hinzutreten weiterer Gründe für eine vorzeitige

Ehescheidung auf Seiten des Antragstellers – jedoch nicht zur
Annahme einer unbilligen Härte.
b) Da die Voraussetzungen des § 628 S. 1 Nr. 4 ZPO nicht
erfüllt waren, leidet das Urteil an einem wesentlichen Ver-
fahrensmangel. Es war von daher aufzuheben und die Sache
nach den §§ 538 Abs. 2 Nr. 7, 562, 563 Abs. 1 ZPO an die
Vorinstanz zur Wiederherstellung des Verbundverfahrens mit
den abgetrennten Folgesachen zurückzuverweisen (vgl. BGH
FamRZ 1979, 690; OLG Koblenz NJW-RR 1991, 5 (6); OLG
Zweibrücken FamRZ 1988, 1525; Zöller/Philippi, ZPO,
25. Aufl., § 628 Rn 14).
Eine Zurückverweisung an eine andere Familienabteilung des
AG kam nicht in Betracht, da eine dem § 563 Abs. 1 S. 2 ZPO
entsprechende Regelung für das Berufungsverfahren nicht in
§ 538 Abs. 2 ZPO aufgenommen worden ist.
3. Das AG hat auch über die Kosten des Berufungsrechtszuges
zu entscheiden. Gem. § 704 Abs. 2 ZPO ist das Urteil nicht für
vorläufig vollstreckbar zu erklären.
Die Entscheidung über die Nichterhebung von Gerichtskosten
für das Berufungsverfahren folgt aus § 21 Abs. 1 S. 1 GKG.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht
Dr. Winfried Born, Dortmund

Unterhaltsbestimmung gegenAber vollj4hrigem
Kind

§ 1612 Abs. 2 S. 1 BGB

1) Eine Unterhaltsbestimmung i.S.v. § 1612 Abs. 2 S. 1
BGBmuss inhaltlich hinreichend bestimmt sein. Sie muss
daher den gesamten Lebensbedarf des Kindes umfas-
sen, sodass ein allgemeines Angebot von Kost und Logis
nicht genAgt.
2) Bestehen zwischen den Eltern und einem vollj4hrigen
Kind tief greifende Differenzen, mAssen im Rahmen von
§ 1612 Abs. 2 BGB die Interessen der Eltern hinter denen
des Kindes zurAckstehen.
3) Bei einem vollj4hrigen Kind ist Aber die Unterhalts-
bestimmung nach § 1612 Abs. 2 BGB im Rahmen eines
gefAhrten Unterhaltsprozesses als Vorfrage mitzuent-
scheiden.
(Leits4tze des Einsenders)

OLG Celle, Beschl. v. 5.5.2006 – 17 WF 60/06 (AG Dannen-
berg)

Aus den Gründen: I. Die am 10.7.1985 geborene Antrag-
stellerin ist die Tochter der Antragsgegner. Sie ist im März
2000 aus der Wohnung ihrer Eltern ausgezogen und lebt
seither mit ihrem Freund in einer Wohnung in P. Die Gründe
des Auszuges sind zwischen den Parteien streitig. Die Antrag-
stellerin befindet sich seit August 2005 in einer Ausbildung
zur Erzieherin und besucht zurzeit die Berufsbildenden Schu-
len L – Fachschule für Sozialpädagogik –. Der Schulbesuch
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wird voraussichtlich bis zum 19.7.2006 dauern. Sie erhält
Kindergeld in Höhe von 154 EUR sowie Bafög in Höhe von
zurzeit 161 EUR. Daneben ist sie als Übungsleiterin beim
TUS G tätig. Die Antragsgegner haben seit dem Auszug der
Antragstellerin keinen Kindesunterhalt geleistet. Mit Schrei-
ben vom 5.8.2005 forderte die Antragstellerin Auskunft über
das Einkommen der Antragsgegner im Zeitraum vom
1.8.2004 bis 31.3.2005 und machte gleichzeitig einen Unter-
halt von (vorläufig) 374 EUR geltend. Die Antragsgegner
haben darauf nicht reagiert. Mit der vorliegenden Stufenklage
vom 19.9.2005 verfolgt die Antragstellerin ihr Begehren
weiter. Mit Schreiben vom 16.1.2006 haben die Antragsgeg-
ner Folgendes mitgeteilt:
„Von unserer Seite bestand und besteht noch immer kein
Grund für diesen Auszug. Für ihren Unterhalt sowie den
Weg zur Ausbildungs- und Praktikumsstelle wurde jederzeit
von uns hier von K aus Sorge getroffen. C hatte und hat noch
immer zwei separate Zimmer mit Bad, in der sie mietfrei
wohnen kann. Ihr wird und wurde regelmäßig angeboten,
diese auch weiterhin zu nutzen. … Denn auch weiterhin
besteht derzeit die Möglichkeit kostenfrei bei uns zu wohnen
(2 Zimmer mit Bad separat gelegen) und versorgt zu werden.
Die Wege zur Schule und Ausbildung sind selbstverständlich
in der Unterhaltsversorgung enthalten.“
Mit Beschl. v. 29.3.2006 hat das AG – Familiengericht –
Dannenberg den Antrag der Antragstellerin auf Bewilligung
von Prozesskostenhilfe zurückgewiesen. Der Anspruch auf
Barunterhalt sei spätestens mit Schreiben vom 14.1.2006
durch eine wirksame Unterhaltsbestimmung der Eltern erlo-
schen (§ 1612 Abs. 2 S. 1 BGB), die die Antragstellerin und
das Familiengericht binde und nur im Wege eines Abände-
rungsverfahrens beseitigt werden könne. Dieses Verfahren sei
gesondert zu führen, funktional zuständig sei der Rechtspfle-
ger. Das AG hat sodann der dagegen gerichteten Beschwerde
vom 3.4.2006 nicht abgeholfen (Beschl. v. 20.4.2006).
II. Die gem. § 127 Abs. 2 S. 2 ZPO als sofortige Beschwerde
anzusehende Beschwerde ist zulässig, insbesondere frist-
gerecht eingelegt. Sie ist jedoch nicht begründet. Das AG hat
im Ergebnis zu Recht Prozesskostenhilfe versagt. Die Be-
gründung des AG trägt jedoch nicht. Im Einzelnen gilt Fol-
gendes:
1. Prozesskostenhilfe ist schon deshalb zu versagen, weil die
Antragstellerin nicht dargetan hat, dass sie über kein einzuset-
zendes Vermögen verfügt. Ein Anspruch auf Prozesskosten-
vorschuss, der auch gegenüber volljährigen Kindern (BGH
FamRZ 2005, 883) und auch dann besteht, wenn der An-
spruch nicht in einer Summe, sondern nur in Raten befriedigt
werden kann (BGH FamRZ 2004, 1633), stellt einen einzuset-
zenden Vermögenswert i.S.d. § 115 Abs. 2 ZPO dar (BGH
a.a.O.; Büte, FF 2004, 272). Besteht der Anspruch zweifelsfrei
und kann er problemlos und zeitnah durchgesetzt werden, ist
deshalb Prozesskostenhilfe zu versagen (KK-FamR-Klein,
2. Aufl., § 1360a Rn 30; Büte, FuR 2005, 59 f.; 2006, 9 ff.).
Deshalb ist in einem ordnungsgemäßen Antrag auf Bewil-

ligung von Prozesskostenhilfe darzulegen, dass ein Antrag-
steller außer Stande ist, die Prozesskosten im Wege eines
durchsetzbaren Prozesskostenvorschussanspruches zu reali-
sieren (so auch OLG Köln FamRZ 1994, 1409; Klein, FuR
1996, 69). Statt der Darlegung, dass ein durchsetzbarer Pro-
zesskostenvorschussanspruch nicht besteht, kann auch in der
Hauptsache Prozesskostenhilfe beantragt und im Wege der
einstweiligen Anordnung die Zahlung eines Prozesskosten-
vorschusses verlangt werden (Büte, FF 2004 a.a.O.). Dann ist
Prozesskostenhilfe zu bewilligen mit der Maßgabe, dass die
vom Vorschusspflichtigen gezahlten Vorauszahlungen an die
Staatskasse abzuführen sind (Büte, FuR 2006, 9, 11; Ebert,
Einstweiliger Rechtsschutz in Familiensachen, § 2 Rn 579).
2. Gem. § 1612 Abs. 2 S. 1 BGB können Eltern, die einem
unverheirateten Kind Unterhalt zu gewähren haben, bestim-
men, in welcher Art der Unterhalt gewährleistet werden soll.
Das gilt auch für die Unterhaltsgewährung nach Eintritt der
Volljährigkeit eines Kindes (BGH FamRZ 1988, 831 = NJW
1988, 1974; FamRZ 1996, 798). Eine wirksame Unterhalts-
bestimmung muss inhaltlich hinreichend bestimmt sein, also
im Rahmen eines Gesamtkonzepts alle notwendigen einzel-
nen und unterschiedlichen Leistungen anbieten (OLG Frank-
furt FamRZ 2001, 116). Sie muss daher grundsätzlich den
gesamten Lebensbedarf eines Kindes umfassen, insbesondere
Unterkunft, Verpflegung, Taschengeld oder Geldleistungen
für zweckgebundene Ausgaben, ein allgemeines Angebot
von Kost und Logis genügt nicht (OLG Hamm FamRZ 1989,
1331; KK-FamR/Klein, a.a.O., § 1612 Rn 24; BGH FamRZ
1981, 250, 252; FamRZ 1983, 369). Vorliegend beschränkt
sich das Angebot der Antragsgegner im Schreiben vom
14.1.2006 im Wesentlichen auf die Gewährung von Kost und
Logis sowie offensichtlich einer Beteiligung an den Fahrt-
kosten. Damit haben die Antragsgegner teilweise Natural-
unterhalt angeboten, lassen aber die Art der Erfüllung ihrer
Unterhaltspflicht im Übrigen in weiten Bereichen offen. Zwar
sind bei der Prüfung, ob im Einzelfall eine den oben dar-
gestellten Anforderungen gerecht werdende Bestimmung der
Unterhaltsgewährung vorliegt, die allgemeinen Grundsätze zu
berücksichtigen, die für die Ermittlung des Erklärungsinhaltes
empfangsbedürftiger Willenserklärungen gelten. Nicht nur
das wörtlich oder schriftlich Erklärte, sondern das Gesamt-
verhalten des Erklärenden und alle Begleitumstände sind zu
berücksichtigen (BGH FamRZ 1983, a.a.O.). Aber auch unter
Berücksichtigung dieser Umstände kann das Angebot nur als
Angebot einer teilweisen Unterhaltsgewährung angesehen
werden.
Aber selbst wenn man die Unterhaltsbestimmung als wirksam
ansehen sollte, wäre diese unwirksam, da zum einen zu
berücksichtigen ist, dass die Antragsgegner eine Unterhalts-
bestimmung erst getroffen haben weit nach dem Zeitpunkt, zu
dem die Antragstellerin ausgezogen ist. Auf die Aufforderung
zur Auskunftserteilung haben sie nicht reagiert, obwohl zu
diesem Zeitpunkt eine Unterhaltsbestimmung unzweifelhaft
nicht vorgelegen hat. Darüber hinaus ergibt sich aus dem von
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beiden Parteien vorgetragenen Sachverhalt, dass bei Gesamt-
würdigung aller Umstände dem Aspekt der selbständigen
Entscheidung des Kindes über die Art seiner Lebensführung
Vorrang einzuräumen ist vor dem Gebot der Rücksichtnahme
gegenüber dem unterhaltspflichtigen Elternteil. Der Sachvor-
trag beider Parteien im vorliegenden Verfahren zeigt, dass
offenkundig tief greifende Differenzen zwischen den Parteien
bestehen. Der Gesetzgeber hatte aber bei der Schaffung des
Bestimmungsrechts eine intakte Familie mit ihren wechsel-
seitigen – erhaltenswerten – Bindungen im Auge. Diesem
Gesichtspunkt kann aber dann keine maßgebliche Bedeutung
zukommen, wenn es – wie hier – nicht darum geht, eine noch
bestehende Gemeinschaft zwischen Eltern und Kind aufrecht-
zuerhalten oder wiederherzustellen, sondern offensichtlich
nur die Lebenssituation des unterhaltsberechtigten Kindes
einschneidend zu verändern (KG FamRZ 2006, 60). Ange-
sichts dessen hat das wirtschaftliche Interesse der Antrags-
gegner, den Unterhalt in einer für sie gegebenenfalls finan-
ziell günstigeren Form zu leisten, hinter den Interessen der
Antragstellerin zurückzutreten.
Der Senat teilt auch nicht die Auffassung des AG, dass bei
einer wirksamen elterlichen Unterhaltsbestimmung, von der
das AG ausgegangen ist, in einem gesonderten Abänderungs-
verfahren zu entscheiden sei (vgl. dazu auch Bäumel, in:
Bäumel/Büte/Poppen, Unterhaltsrecht, § 1612 Rn 15). Schon
aus dem Gesichtspunkt der Prozessökonomie erscheint es
nicht vertretbar, das Kind zunächst darauf zu verweisen, beim
Rechtspfleger ein gesondertes Abänderungsverfahren anzu-
bringen, wenn – wie hier – der Richter nach § 6 RpflG die
Möglichkeit hat, dies als Vorfrage im Rahmen des hier
geführten Unterhaltsprozesses mitzuentscheiden. Hier besteht
darüber hinaus noch die Besonderheit, dass eine Unterhalts-
bestimmung erst während des laufenden Verfahrens getroffen
worden ist (OLG Frankfurt FamRZ 2001, 116; OLG Karls-
ruhe FamRZ 2001, 240; OLG Düsseldorf FamRZ 2001, 1306;
OLG Schleswig FamRZ 2003, 48; OLG Dresden FamRZ
2004, 209; KK-FamR/Klein, a.a.O., § 1612 Rn 45).

Mitgeteilt von Dr. Hans van Els, RiAG i.R., Solingen

Versicherungsbeitr4ge fAr Riester-Rente

§ 1361 BGB

1) Versicherungsbeitr4ge fAr die sog. Riester-Rente sind
auch aus unterhaltsrechtlicher Sicht beachtlich, sofern
der Vorsorgeaufwand als angemessen anzusehen ist.
2) Honorare fAr den Steuerberater sind bei einem Arbeit-
nehmer im Normalfall Kosten der allgemeinen Lebens-
fAhrung.
(Leits4tze des Einsenders)

Brandenburgisches OLG, Beschl. v. 8.3.2006 – 9 UF
229/05 (AG Neuruppin)

Aus den Gründen:
…
d. Riester-Rentenversicherung
Die für die sog. Riester-Rentenversicherung aufgebrachten
monatlichen Beiträge sind bei der Ermittlung des unterhalts-
rechtlich relevanten Einkommens zu berücksichtigen. Dass
auch insoweit eine Vermögensbildung zu Lasten der Unter-
haltsberechtigten erfolgt, steht dem nicht entgegen. Die Not-
wendigkeit einer ergänzenden Altersabsicherung wird mitt-
lerweile auch aus unterhaltsrechtlicher Sicht anerkannt, und
zwar sowohl zu Gunsten des Unterhaltsberechtigten als auch
des -verpflichteten (vgl. BGH MDR 2006, 210, 211). Die
Altersabsicherung durch einen sog. Riester-Vertrag zielt auf
den Ausgleich einer die Bedürftigkeit für den Fall des Alters
und der verminderten Erwerbsfähigkeit ab. Obgleich der
Beklagte gesetzlich rentenversicherungspflichtig ist, muss
Berücksichtigung finden, dass auf Grund der vom Gesetz-
geber im Jahre 2001 eingeführten Kürzungen im Bereich der
gesetzlichen und privaten Altersvorsorge, die zur Einführung
der sog. Riester-Rente geführt haben, der Versorgungszweck
im Vordergrund steht. Der Gesetzgeber hat dies auch insoweit
berücksichtigt, als die Riester-Rente bspw. im Rahmen der
Bewilligung von Prozesskostenhilfe unangetastet bleibt. Al-
tersvorsorgeverträge, deren Ansparung staatlich gefördert
werden (Riester- oder auch sog. Rürup-Renten), sind gem.
§ 115 Abs. 3 S. 2 ZPO, § 90 Abs. 2 Nr. 2 SGB XII geschützt.
Gleiches gilt bei der Berechtigung zum Empfang von Leis-
tungen auf Arbeitslosengeld II (Hartz IV) gem. § 12 Abs. 2
Nr. 2 SGB II (vgl. auch Götsche, FamRB 2006, 53, 57 f.). Die
durch die Riester-Verträge bezweckte ergänzende Vorsorge
ist daher grundsätzlich auch aus unterhaltsrechtlicher Sicht
beachtlich, sofern der Vorsorgeaufwand insgesamt als ange-
messen zu betrachten ist (Borth, FPR 2004, 549, 552; Kalt-
hoener/Büttner/Niepmann, a.a.O., Rn 988 m.w.N.; i.E. auch
BGH MDR 2006, 210, 211 – bis zu 4 % des Gesamtbrutto-
einkommens des Vorjahres). Etwas anderes mag in wirt-
schaftlich engen Verhältnissen gelten, insbesondere wenn bei
Abzug der privaten Altersvorsorgbeiträge der Regelbetrag
minderjähriger Kinder infrage stünde (vgl. Borth, a.a.O.),
was hier aber erkennbar nicht der Fall ist.
Bedenken an der Berücksichtigung der Riester-Rentenver-
sicherung bestehen auch nicht deshalb, weil der Beklagte
diese erst im Jahre 2002 und damit nach Trennung der Ehe-
leute abgeschlossen hat. Zum einen ist zu berücksichtigen,
dass auch die Zeit nach Trennung der Eheleute bis zur end-
gültigen Rechtskraft der Ehescheidung grundsätzlich eheprä-
gende Wirkung hat. Zum anderen war ein vorheriger Ab-
schluss dieser Versicherung überhaupt nicht möglich, da die
sog. Riester-Rente erst mit Beginn des Jahres 2002 eingeführt
worden ist. Entscheidend ist aber in jedem Fall, ob unter dem
Gesichtspunkt einer angemessenen ergänzenden Vorsorge für
den Fall des Alters und der Erwerbsminderung eine wirt-
schaftlich vernünftig denkende Partei die kostenträchtige
Maßnahme vorgenommen hätte, was angesichts der vorste-
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